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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Schlüchtern plant die Neugestaltung der Innenstadt, da das Kaufhaus „Langer“ aufgrund zurückgehen-

der Nachfrage geschlossen wurde und sich für eine alternative Nutzung keine Möglichkeit abzeichnet. Aus die-

sem Grund soll das Kaufhaus abgerissen und der frei werdende Platz sowie die östlich und südlich angrenzenden 

Parkplätze und Grünflächen neu gestaltet werden. Durch den Abriss und die Neugestaltung der Freiflächen wird 

in Lebensräume eingegriffen, in denen das Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und Vogelarten 

des Art. 1 der VSch-RL möglich ist. Damit die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht verletzt werden, ist es 

erforderlich zu prüfen, ob bzw. inwieweit vorkommende Arten tatsächlich betroffen sind.  

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richt-
linie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

 falls notwendig die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 
Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

Die Planungsgruppe Natur & Umwelt mbH ( ) wurde dazu am 12.12.2019 von der Stadt Schlüchtern mit 

einem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag basierend auf einer Worst-Case-Betrachtung beauftragt. 

 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 

Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG 

die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

 So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelarten und sonstige in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

 Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen 

Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich an-

erkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder 
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Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Ent-

wicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung 

oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies 

entsprechend. 

 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der Eingriffsre-

gelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzel-

fall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-

nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozi-

aler oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Er-

haltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie 

weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtli-

nie sind zu beachten. Danach darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger 

Erhaltungszustand besteht.1 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend 

nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht wei-

ter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen einer Art 

nicht behindern kann.2 

In der nachfolgenden Grafik ist die Abgrenzung der verschiedenen Gruppen der „besonders“ und „streng“ ge-

schützten Arten dargestellt und in Bezug zu den Arten gesetzt, die den Schutzbestimmungen des § 44 & 45 

BNatSchG unterliegen (Abb. 1). Die sog. „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) sind derzeit noch nicht benannt. 

 

                                                                 
1 D.Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 RN 47 
2 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, 9 B 5.10 - Rn. 8. 
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Abb. 1: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie (Gruppen 

3 & 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den übrigen nach § 7 BNatSchG „besonders“ und „streng“ geschützten 

Arten (Gruppen 1, 2, 5 und 6) nach HMUELV (2011). 

 

3 METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ 

(HMUKLV 2015), wonach sich die folgenden vier Arbeitsschritte ergeben: 

 Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

 Konfliktanalyse, 

 Maßnahmenplanung und ggf. 

 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner Wirkfaktoren ergänzt. 

 

3.1 BESTANDSERFASSUNG UND RELEVANZPRÜFUNG 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im Planungsraum werden alle 

verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, die 

Rückschlüsse auf aktuelle Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbei-

trags ist dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungsarten erlassen wurde, 

sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-

RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden 

Artengruppen vor: Farn- und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, 
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Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende Artenspektrum der in Hessen 

wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell (zuletzt 2014) von der Vogelschutzwarte zusammenge-

stellt (STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN RHEINLAND PFALZ UND SAARLAND 2014). 

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit nachgewiesenen 

oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien ausge-

schieden: 

 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens und seiner Um-

gebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

 Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im artspezifischen 

Wirkraum vorkommen und 

 Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch gegenüber den Wir-

kungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen. 

Als Ergänzung der Abbildung 1 des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen („Abgrenzung der 

im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten …“) wird in Abb. 2 dargestellt, wie die arten-

schutzrechtlich zu behandelnden Arten bei einem Projekt in einem Planungsraum herausgefiltert bzw. abge-

schichtet werden (vgl. ALBRECHT et al. 2014).  
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Abb. 2: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutzfachbeitrag nach HMUKLV 2015.  

Alle Tier- und Pflanzenarten in Hessen werden je nach Schutzstatus in den jeweils zuständigen Fachbeiträ-
gen behandelt: 

 national geschützte 
Arten 

 Arten des Anhang II 
FFH-RL 

 

------------------------- 

LBP-Kapitel 
Tiere und Pflanzen 

 

 

 Arten, die als Erhal-
tungsziel genannt 
sind 

 charakteristi-sche 
Arten der LRT  

---------------------- 

FFH-VP 

 Arten des Anhang IV FFH-RL 

 Europäische Vogelarten 

 Verantwortungsarten nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG (wenn VO vorliegend) 
 

-------------------------------------------- 

Artenschutzfachbeitrag 

Welche Arten sind im grob abgeschätzten Projektgebiet zu erwarten? 

 

Auswertung von Luftbildern: Welche Biotope sind da? Welche Arten sind daher zu erwarten? Er-
gebnisse der Ortsbegehung/Übersichtsbegehung 

Auswertung vorhandener Daten (z. B. ältere Daten für Hinweise auf hochwertige Biotope und 

Daten Dritter, Abfrage (Scoping) bei Naturschutzverwaltung, Naturschutzverbänden, natis-Da-
tenbank, etc. 

nicht Thema des Artenschutzfach- 
beitrages 

Welche Arten werden von Projektwirkungen potentiell betroffen? 

Siehe Kapitel 4 ASB 

 

Welche Untersuchungen der betroffenen Arten können planungsrelevante Erkenntnis-
gewinne mit vertretbarem Aufwand liefern? 

Methodisch korrekte, qualifizierte Bestandsdaten (Kapitel 5 ASB),  
die in die artenschutzrechtliche Prüfung überführt werden: 

Art-für-Art-Prüfung in Anhang 1 ASB 

und/ oder vereinfachte Prüfung in Anhang 2 ASB 

Eigene Erhebungen und Erfassung von Daten Dritter der als prüfungsrelevant erkannten Arten 
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3.2 KONFLIKTANALYSE 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten Arten die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 2) eintreten. Grundlage hierfür ist die Überlagerung der anlage-, bau- 

und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit be-

urteilten Arten sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgen für alle FFH-Anhang IV-Ar-

ten sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichendem oder ungünstig-schlechtem Erhal-

tungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorgaben 

im Anhang 1 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 

2015, jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen wird 

die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird die im Anhang 2 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUKLV 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der Be-

troffenheiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen Erhaltungszu-

stand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den Wirkungen des Vorhabens betroffen 

werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrechtli-

che Prüfung durchgeführt. 

 

3.3 MAßNAHMENPLANUNG 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und erforderlich sind, wer-

den artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauer sowie der Anforderungen an Lage 

und Standort beschrieben. Hierbei wird berücksichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren Arten 

zugutekommen können. Dies gilt sowohl für  

 projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-Maßnahmen), sowie für  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen (FCS-Maßnah-

men). 

 

3.4 KLÄRUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrere Arten eintreten, kann nach § 45 Abs. 7 BNatSchG die zuständige 

Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (in Hessen die Obere Naturschutzbehörde beim jeweiligen Re-

gierungspräsidium) von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen.  
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4 PROJEKTBESCHREIBUNG UND PROJEKTBEDINGTE WIRKUNGEN 

Das ehemalige Kaufhaus „Langer“ befindet sich in der Schlüchterner Innenstadt an der Ecke Obertorstraße/Bahn-

hofstraße. Der Betrieb wurde bis auf den Drogeriemarkt „Rossmann“, der über den ehemaligen Haupteingang 

von der Obertorstraße aus zugänglich ist, im Jahr 2018 eingestellt. Im Zuge dessen wurden sämtliche Verkaufs-

räume weitgehend leergeräumt. Der Abriss soll im Laufe des Jahres 2020 erfolgen, wobei von der Westseite, d. h. 

mit dem Parkhaus, und der Beseitigung der Inneneinrichtung begonnen werden soll. Die geplanten Abrissab-

schnitte sind in Abbildung 1 dargestellt. Aus der Abbildung ist auch ersichtlich, dass in der Obertorstraße und an 

der Ecke Obertorstraße/Bahnhofstraße drei Gebäude, die direkt an das Kaufhaus grenzen, stehen bleiben sollen. 

Für die anschließende Neugestaltung ist nicht nur die Fläche auf der sich das Kaufhaus befindet, sondern auch 

die westlich und südlich angrenzenden Parkplätze und die südwestlich angrenzende Rasenfläche mit Freizeitan-

lagen vorgesehen, so dass auch diese im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag berücksichtigt werden. Die Grenze 

des Gesamtareals, das neu gestaltet werden soll, ist in Abb. 1 rot umrandet. Das Gesamtareal hat eine Größe von 

ca. 180 x 60 m und das Kaufhaus eine Größe von ca. 120 x 40 m. Das Kaufhaus ist drei Stockwerke hoch und 

unterkellert. Das Luftbild in Abb. 1 ist bereits älteren Datums. So existieren die Gehölze am westlichen Parkplatz 

nicht mehr und die südliche Baustellen-/Schotterfläche wird gegenwärtig zusätzlich als Parkplatz genutzt. 

Durch die Innenstadtlage sind in der Umgebung überwiegend versiegelte Flächen und weitere dichte Wohnbe-

bauungen zu finden. Einzelne angrenzende Grundstücke weisen Grünflächen mit Bäumen auf. 

 

 

Abb. 3: Lage des Kaufhauses „Langer“ in der Schlüchterner Innenstadt sowie Darstellung des Abrissplanes. 

rote Linie: Grenze des Areals, das neu gestaltet werden soll. 
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Tab. 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens. 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch die neue Bebauung und alle damit verbun-
denen baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Flächen- und Habitatverluste 
durch die neue Bebauung 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter Pflanzenarten, 
vollständiger und dauerhafter Verlust von Habitaten geschützter Tierarten 
mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Hierdurch können Gebäude bewohnende Arten und Arten, die im Bereich 
der Parkplätze und der Rasenflächen vorkommen, betroffen sein. 

Baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten 
und in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme durch 
Baustelleneinrichtungen wie 
Baustraßen, Baustreifen und La-
gerplätze  

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter Pflan-
zenarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Habitaten ge-
schützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Da sich die Baustelleneinrichtungsfläche auf dem zu gestaltenden Areal be-
finden wird, können hierdurch ebenfalls Arten, die im Bereich der Park-
plätze und der Rasenflächen vorkommen, betroffen sein. 

Lärm, Erschütterungen, Licht, Sil-
houettenwirkung durch Baube-
trieb 

Temporäre oder ggf. auch dauerhafte Beschädigung von Fortpflanzungs- o-
der Ruhestätten geschützter Tierarten mit der Folge des vollständigen 
Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Erhebliche Störung der lokalen Population geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG). 
Durch die Baustelle sind Störung von geschützten Arten, die in der Umge-
bung leben, möglich. 

Umsiedlungen, Baufeldvorberei-
tung 

Signifikant erhöhtes Risiko der Verletzung und Tötung von Individuen im 
Zuge der Umsiedlung und der Baufeldfreimachung der anlage- und baube-
dingt in Anspruch genommenen Flächen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 
Erhebliche Störung geschützter Tierarten im Zuge der Umsiedlung (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Sofern geschützte Arten auf den Offenflächen des Areals vorkommen, ist 
ggf. eine Umsiedlung erforderlich. 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch die neue Nutzung hervorgerufen werden 
und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Lärmemissionen Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten 
mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG). 
Da es sich um einen von Menschen intensiv genutzten Innenstadtbereich 
handelt, sind keine artenschutzrechtlich relevanten Änderungen zu erwar-
ten. 

Optische Störwirkungen (Licht 
und Bewegungsunruhe, Silhouet-
tenwirkung) 

Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten 
mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG ZUM ABRISS  
DES KAUFHAUSES „LANGER“ IN SCHLÜCHTERN  

 

 

28.01.2020 10 

 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG). 
Da es sich um einen von Menschen intensiv genutzten Innenstadtbereich 
handelt, sind keine artenschutzrechtlich relevanten Änderungen zu erwar-
ten. 

 

5 BESTANDSERFASSUNG 

5.1 VORGEHENSWEISE 

Zur Erstellung der artenschutzrechtlichen Worst-Case-Betrachtung erfolgte am 16.01.2020 eine Begehung des 

Gebäudes und der offenen Areale, die für die Innenstadtneugestaltung vorgesehen sind. Die Begehung des Ge-

bäudes erfolgte zusammen mit dem Hausmeister, so dass alle Räume besichtigt werden konnten. Es wurde dabei 

geprüft, ob 

 es europarechtlich geschützte Arten gibt, die an der Gebäudefassade ihre Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten haben (z. B. Mehlschwalben oder Mauersegler), 

 Einschlupfmöglichkeiten vorhanden sind, durch die Arten (z. B. Fledermäuse oder Vögel) in das Gebäude 

eindringen können, 

 im Gebäude Arten oder deren Spuren (z. B. Fledermauskot) vorhanden sind, 

 es unzugängliche Versteckmöglichkeiten gibt, die im Zuge des Abrisses genauer inspiziert werden müs-

sen, 

 sich im Außenareal Habitatstrukturen befinden, die für geschützte Arten als Lebensraum geeignet sind 

und 

 in der Umgebung das Vorkommen von geschützten Arten möglich ist, die durch den Abriss, den Bauar-

beiten im Zuge der anschließenden Neugestaltung und der anschließenden Nutzung erheblich gestört 

werden können. 

 

5.2 ERGEBNISSE 

Bei der Begehung am 16.01.2020 wurde festgestellt, dass das Kaufhaus mit einer Ausnahme hermetisch ver-

schlossen ist. Die einzige Einschupfmöglichkeit ist im obersten Stockwerk des Parkhauses durch ein offenes Fens-

ter gegeben. Von hier aus können sowohl Vögel als auch Fledermäuse in das Parkhaus, nicht jedoch in das Kauf-

haus eindringen. Es ist insbesondere für Fledermäuse möglich auch in die unteren Etagen des Parkhauses vorzu-

dringen, um dort Ruhestätten z. B. an der Decke, zu beziehen. Da Versteckmöglichkeiten in Spalten fehlen, ist 

das Parkhaus nicht Fortpflanzungs- oder Winterquartier, sondern nur als zeitlich begrenzte Ruhestätte geeignet. 

Ein Vorkommen von Vögeln ist in den unteren Etagen unwahrscheinlich, da es dort dunkel ist. Im Gebäude sind 

ansonsten alle Fenster und Türen hermetisch verschlossen, so dass ein Eindringen europarechtlich geschützter 

Arten unmöglich ist. Der Keller wird über Schächte belüftet, die von der Straße aus über Gitterroste zugänglich 

sind. Die Kellerfenster in den Schächten sind verschlossen. Löcher in den Gebäudefassaden, in die Tiere eindrin-

gen könnten, sind nicht vorhanden. 

An den Fassaden des Kaufhauses sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten europarechtlich geschützter Arten, 

wie beipsielsweise Mehlschwalbe, Mauersegler oder Hausrotschwanz, vorhanden. Die Fassadenverkleidungen 

bieten keine Einschupfmöglichkeiten. Eine Besiedlung kann somit ausgeschlossen werden. 
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Das offenen Areal des Geländes besteht aus Asphalt, Schotter und Rasenflächen und ist deshalb nur für wenige 

nicht geschützte Tiere als Lebensraum geeignet. Der einzige Ort, an dem europarechtlich geschützte Arten vor-

kommen können, ist eine mit Brombeeren bewachsene Buntsandsteinmauer zwischen dem asphaltiertem Park-

platz und der Rasenfläche. Sie weist Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten in Form von Mauerspalten, 

Sonnplätze und Nahrungsquellen (Insekten begünstigt durch die Brombeeren) auf, so dass ein Vorkommen der 

Zauneidechsen nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann. Entlang der Bahnhofstraße und der Lotichius-

straße waren ehemals Gehölze gepflanzt. Sie sind im Luftbild in Abb. 1 noch zu erkennen. Da vor einigen Jahren 

bereits Pläne zur Bebauung des Geländes entwickelt wurden, wurden die Gehölze bereits damals zurückgeschnit-

ten und werden seitdem kurz und der darunter befindliche Boden offen gehalten. Eine Ansiedlung geschützter 

Arten kann deshalb ausgeschlossen werden. 

An den angrenzenden Gebäuden und in den angrenzenden Arealen sind Arten zu erwarten, die verdichtete in-

nerörtliche Bereiche besiedeln und die Nähe des Menschen nicht meiden. Es wurden jedoch keine europarecht-

lich geschützten Arten nachgewiesen. Auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder sonstige Hinweise auf ein Vor-

kommen sind nicht vorhanden. Es ist jedoch die Besiedlung durch einige häufige Arten (Amsel, Blaumeise u. a., 

s. Tab 6) insbesondere in den mit Bäumen bestanden Grundstücken sowie durch einige Gebäudebrüter wie Bach-

stelze, Haussperling und Hausrotschwanz möglich. Vorkommen von Mehlschwalbe und Mauersegler (nächste 

Kolonie befindet sich im Ullrich-von-Hutten-Gymnasium) können in der näheren Umgebung ausgeschlossen wer-

den, weil keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden sind. 

 

5.3 ÜBERSICHT DER PRÜFUNGSRELEVANTEN ARTEN UND RELEVANZPRÜFUNG 

Als Ergebnis der Auswertung der vorstehend genannten Potenzialeinschätzung gibt Tab. 2 einen vollständigen 

Überblick der geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der wildlebenden europäischen Vogelar-

ten mit nachgewiesenen oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsgebiet des 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. 

An das in Tab. 2 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien angelegt: 

 kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

 kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

 keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 

 

Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tab. 2 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ dargestellt. Nach den 

drei vorstehenden Kriterien können keine der vorkommenden Arten von der Art-für-Art-Prüfung ausgeschieden 

werden.  
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Tab. 2:  Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und Relevanzprüfung im Untersuchungsraum. 

Legende 

Erhaltungszustand Hessen: 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. 

NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV = sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;  
Kriterium: knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, 

kEm = keine Empfindlichkeit, 
kWi = kein Vorkommen im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 

Relevanz: ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüfung: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), 

Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger Vogelarten (siehe Anhang 2) 
Quelle: eig. Erheb. = eigene Erhebungen 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Erhaltungszustand 

Hessen 

Status Kriterium Relevanz Prüfung Quelle 

Fledermäuse        

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus günstig AV - ja PB eig. Erheb. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig AV - ja PB eig. Erheb. 

Vögel        

Amsel Turdus merula günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Bachstelze Motacilla alba günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Blaumeise Parus caeruleus günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Buchfink Fringilla coelebs günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Girlitz Serinus serinus unzureichend AV - ja PB eig. Erheb. 

Grünfink Carduelis chloris günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Haussperling Passer domesticus unzureichend AV - ja PB eig. Erheb. 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Kohlmeise Parus major günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Rotkehlchen Erithacus rubecula günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Star Sturnus vulgaris günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Stieglitz Carduelis carduelis unzureichend AV - ja PB eig. Erheb. 

Türkentaube Streptopelia decaocto unzureichend AV - ja PB eig. Erheb. 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Zilpzalp Phylloscopus collybita günstig AV - ja Tab. eig. Erheb. 

Reptilien        

Zauneidechse Lacerta agilis günstig AV - ja PB eig. Erheb. 

 

6 KONFLIKTANALYSE 

6.1 DURCHFÜHRUNG DER ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 4) mit den Vorkom-

men prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin geprüft, ob Verbotstatbestände ein-

treten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tab. 2 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten in einem ungünstig-

unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen wird der detaillierte „Musterbogen für 

die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. Anhang 1). 
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Für alle Vogelarten, die sich in einem günstigen Erhaltungszustand in Hessen befinden, wird die vereinfachte 

tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“ 

durchgeführt (vgl. Anhang 2). 

 

6.2  ERGEBNIS DER KONFLIKTANALYSE  

6.2.1 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

In Hessen gibt es drei Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Es handelt sich um 

den Frauenschuh (Cypripedium calceolus), die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) und den Prächtigen Dünn-

farn (Trichomanes speciosum). Ein Vorkommen aller drei Arten ist aufgrund der Standortbedingungen im Unter-

suchungsgebiet und der durchgeführten Erhebungen auszuschließen. 

 

6.2.2 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE UND EUROPÄISCHE VOGELAR-

TEN 

In Tab. 3 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für alle 

prüfungsrelevanten Tierarten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es kenntlich zu machen, welche Maßnahmen 

artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern, oder um beim 

Eintreten eines Verbotstatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.  

 

Tab. 3: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG 

Legende 
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  

- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt). 
Vermeidung:  - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, 

B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung), 
+ = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind erforderlich, 
++ = lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich. 

CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich. 
 

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Fledermäuse       

Breitflügelfledermaus + - + + - - 

Zwergfledermaus + - + + - - 

Vögel       

Amsel  - - -  - - 

Bachstelze + - + + - - 

Blaumeise - - -  - - 

Buchfink - - -  - - 

Girlitz - - -  - - 

Grünfink - - -  - - 

Haussperling + - + + - - 

Hausrotschwanz + - + + - - 

Kohlmeise - - -  - - 

Rotkehlchen - - -  - - 

Star - - -  - - 

Stieglitz - - -  - - 

Türkentaube - - -  - - 

Zaunkönig - - -  - - 

Zilpzalp - - -  - - 
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Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Reptilien       

Zauneidechse + - +  - - 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  

Durch eine vorhergehende Kontrolle des Parkhauses und ein zeitlich begrenztes Aussetzen der Abrissarbeiten im 

Falle eines Nachweises von aktuell genutzten Fortpflanzungsstätten im Parkhaus wird die Verletzung oder Tötung 

wild lebender Tiere vermieden. 

Durch das Vorhaben wird ggf. gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für folgende Art verstoßen: 

 Zauneidechse 

Da Zauneidechsen im Zuge der Umsiedlung gefangen und transportiert werden müssen und da es dabei unter 

ungünstigen Umständen in seltenen Fällen auch zur Verletzung oder Tötung von Individuen kommen kann, wird 

im Falle eines Nachweises vorsorglich von der Auslösung des Verbotes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegan-

gen. 

Im Falle eines Nachweises ist im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens daher zu prüfen, ob alle Voraussetzungen 

für die Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten des § 44 für die und Zau-

neidechse vorliegen. Zunächst ist jedoch nur die Überprüfung als Vermeidungsmaßnahme vorgesehen. 

 

b) Störung  

Es ist möglich, dass es im Umfeld zu Störungen von Arten kommt. Da hier jedoch nur Arten zu erwarten sind, die 

die Nähe des Menschen nicht meiden, nach der Baumaßnahme die örtliche Situation mit der vorhergehenden 

vergleichbar und deshalb eine Wiederbesiedlung verlassener Habitate möglich ist, ist von keiner erheblichen 

Störung auszugehen. 

 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Durch den Abriss des Parkhauses und die Beseitigung der Buntsandsteinmauer zwischen dem asphaltierten Park-

platz und der Rasenflächen können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten Vögeln, Fledermäusen und der Zau-

neidechse zerstört oder beschädigt werden. Durch die Überprüfung der Mauer und der im Falle eines Nachweises 

ggf. erforderliche CEF-Maßnahme wird verhindert, dass es zu Verbotstatbeständen kommt. 

 

7 MAßNAHMENPLANUNG 

7.1 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

In Tab. 3 wurde für mehrere Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufgezeigt, welche nachfol-

gend konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen sind in den Prüfbögen abgeleitet 

worden.  
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Vermeidungsmaßnahmen sind: 

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, Querungshilfen so-

wie Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung und Tötung abzielen (Vermeidung 

eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos),  

 Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend erforderlich sind, um den Eintritt des Ver-

botstatbestandes zu verhindern,  

 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen. 

 

Vermeidungsmaßnahme 1: Parkhaus-Kontrolle  

Das Parkhaus ist vor dem Abriss komplett nach Vögeln und Fledermäusen abzusuchen. Befinden sich Individuen 

aus einer der beiden Artengruppen im Parkhaus, sind diese zuvor in die Umgebung zu entlassen, sofern keine 

Jungtiere vorhanden sind. Im Falle einer Jungenaufzucht (nur bei Vögeln zu erwarten) sind die Abrissarbeiten zu 

unterbrechen bis die Jungen ausgeflogen sind. 

 

Vermeidungsmaßnahme 2: Kontrolle des potenziellen Eidechsenhabitats 

Die Buntsandsteinmauer zwischen dem asphaltierten Parkplatz und der Rasenfläche ist bei geeigneter Witterung 

ab März mittels 3 Begehungen hinsichtlich des Vorkommens von Zauneidechsen zu untersuchen. Sind Zau-

neidechsen vorhanden werden entsprechende Maßnahmen notwendig: 

So ist ein Streifen von jeweils 5 m links und rechts der Mauer mit einem glatten Polyethylen-Zaun einzuzäunen, 

damit die Tiere nicht entfliehen und nicht durch die Abrissarbeiten beeinträchtigt werden können. Die Arbeiten 

auf dem übrigen Gelände können fortgesetzt werden. Im Falle eines Nachweises ist zunächst ein geeignetes Ha-

bitat, in dem keine Zauneidechsen leben, als Habitat aufzuwerten, indem Versteckmöglichkeiten, Sonnplätze und 

Überwinterungsquartiere geschaffen oder verbessert werden (CEF-Maßnahme). Abschließend sind die Zau-

neidechsen in dieses Habitat umzusiedeln. Die Umsiedlung muss im Frühjahr oder Spätsommer erfolgen, wenn 

noch keine Eier abgelegt bzw. die Jungtiere bereits geschlüpft sind. Vor der Umsiedlung sind die Brombeeren 

bodengleich abzuschneiden und zu beseitigen, da ein Fang sonst nicht möglich ist. Für diese Maßnahme ist eine 

Umweltbaubegleitung erforderlich. 

 

7.2 VORGEZOGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN (CEF) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the "continued ecological func-

tionality") zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab. Sie 

sind im Zuge des Abrisses des Kaufhauses Langer nur im Falle des Nachweises von Zauneidechsen erforderlich. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT  

Die Stadt Schlüchtern plant die Neugestaltung der Innenstadt, da das Kaufhaus „Langer“ aufgrund zurückgehen-

der Nachfrage geschlossen wurde und sich für eine alternative Nutzung keine Möglichkeit abzeichnet. Aus die-

sem Grund soll das Kaufhaus abgerissen und der frei werdende Platz sowie die östlich und südlich angrenzenden 

Parkplätze und Grünflächen neu gestaltet werden. Durch den Abriss und die Neugestaltung der Freiflächen wird 

in Lebensräume eingegriffen, in denen das Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-RL und Vogelarten 

des Art. 1 der VSch-RL möglich ist. Damit die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht verletzt werden, ist es 

erforderlich zu prüfen, ob bzw. inwieweit vorkommende Arten tatsächlich betroffen sind.  

Es erfolgten am 16.01.2020 tierökologische Erhebungen als Worst-Case-Betrachtung, um etwaige artenschutz-

rechtliche Konflikte ermitteln zu können und Vermeidungsmaßnahmen zu planen. Dabei wurde festgestellt, dass 

Fledermäuse und Vögel über ein offenes Fenster im obersten Stockwerk des Parkhauses in das Parkhaus, jedoch 

nicht in das Kaufhaus eindringen können. Das Kaufhaus ist für europarechtlich geschützte Arten unzugänglich, 

an der Fassade gibt es keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (z. B. Mehlschwalbennester) oder Versteckmög-

lichkeiten unter der Fassadenverkleidung. 

Im Bereich der Buntsandsteinmauer zwischen dem asphaltierten Parkplatz und der Rasenfläche ist das Vorkom-

men von Zauneidechsen möglich. Ansonsten bieten die offenen Bereiche des Areals, das umgestaltet werden 

soll, keinen Lebensraum für geschützte Arten. 

Es ist möglich, dass es im Umfeld zu Störungen von Arten kommt. Da hier jedoch nur Arten zu erwarten sind, die 

die Nähe des Menschen nicht meiden, nach der Baumaßnahme die örtliche Situation mit der vorhergehenden 

vergleichbar und deshalb eine Wiederbesiedlung verlassener Habitate möglich ist, ist von keiner erheblichen 

Störung auszugehen. 

 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung werden durchgeführt, um eine Schädigung oder erhebliche Störung von 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischen Vogelarten zu vermeiden. Die Ermittlung der Ver-

botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichtigung. Erfolgt eine ent-

sprechende Umsetzung, so ist im Falle eines Nachweises nur für die Zauneidechse eine Ausnahmegenehmigung 

nach § 45 BNatschG oder eine Befreiung nach § 67 BNatschG nicht erforderlich. Damit die Schädigungs- und Stö-

rungstatbestände nicht eintreten, sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

 

 Vermeidungsmaßnahme 1: Parkhaus-Kontrolle  

 Vermeidungsmaßnahme 2: Kontrolle des potenziellen Eidechsenhabitats  

 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG und hinsichtlich des Vorliegens der Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG im vor-

liegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der benannten Maß-

nahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 
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10.2 ARTBÖGEN 

10.2.1 FLEDERMÄUSE 

 

Breitflügelfledermaus – Eptesicus serotinus 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC G 2  

 

Verantwortung:  

Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG; 

FFH-Anhang IV 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig 
ungünstig- 

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Doku-

mente/nat_bericht_Arten_EHZ_Gesamttrend_KON_20190830.pdf) 

    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Die Breitflügelfledermaus wird allgemein als typische Gebäudefledermaus eingestuft. Der Wald 

wird neben Hecken und Baumreihen als Lebensraum mit einbezogen. Breitflügelfledermäuse sind standorttreu. Entfer-

nungen zwischen Sommer- und Winterquartieren sind gering. Während Wochenstubenquartiere i.d.R. 10-60 Tiere um-

fassen, bestehen Männchenkolonien aus bis zu 20 Tieren. Beute wird entlang von Vegetationskanten, beim Umkreisen 

von Einzelbäumen oder im freien Luftraum erbeutet. Auch ein Absammeln direkt vom Boden oder vom Kronendach 

wurde beobachtet. Suchflüge erfolgen auf langen, gleichmäßigen Bahnen (DIETZ & KIEFER 2014). 

Sommerquartier: In Deutschland Wochenstubenquartier fast ausschließlich in Gebäuden (meist in Dachstühlen); Einzel-

tiere nehmen neben Baumhöhlen und Fledermauskästen eine Vielzahl von Gebäudequartieren an (DIETZ & KIEFER 2014).   

Winterquartier: In Gebäuden in Zwischendecken oder auch im Inneren isolierter Wände sowie in Felsspalten. Selten in 

Höhlen in Geröll oder Spalten (DIETZ & KIEFER 2014). 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Wochenstuben                         

Hauptpaarungszeit                          

Winterschlaf                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Pestizide in der Landwirtschaft, Gebäudesanierung, langfristig Verlust von beweidetem und 

extensiv genutztem Grünland und von Streuobstwiesen in Quartiernähe.  

Straßen: Kollision an Straßen: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) 

Windkraft: Kollision an WEA: gering (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) 

Kollisionsopfer in Deutschland nach DÜRR (Stand Dezember 2017): 60 (Hessen: 0) 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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4. Verbreitung 

Welt: Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Europa (im Norden bis 55°N) vor. Im nördlichen Mittelmeergebiet ist die 

Art weit verbreitet. Außerhalb Europas bestehen Vorkommen in der Türkei, über den Nahen Osten und den Kaukasus 

nach Zentral-Asien (DIETZ & KIEFER 2014). 

Deutschland: In Deutschland ist die Art flächendeckend verbreitet, sie kommt im Norden jedoch weitaus häufiger vor als 

im Süden (DIETZ & SIMON 2006 d). 

Hessen: Aus Hessen liegen insgesamt 27 Wochenstuben- oder Reproduktionsnachweise vor. Insgesamt gibt es 209 Or-

tungen, wobei ein eindeutiger Verbreitungsschwerpunkt in der naturräumlichen Einheit D 53 Oberrheinisches Tiefland 

liegt, wenngleich die Dichten aufgrund unterschiedlicher Erfassungsdichte mit Vorsicht interpretiert werden müssen 

(DIETZ & SIMON 2006 d). 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Nutzung des Parkhauses als Ruhestätte ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Das Parkhaus des Kaufhauses kann in der Zeit vom 1.3. bis 30.9. als Ruhe-

stätte genutzt werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Da das Parkhaus abgerissen werden soll, ist eine Vermeidung nicht möglich. 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Da es keine Spalten gibt, die als Versteck genutzt werden können, ist das 

Parkhaus nicht als Fortpflanzungsstätte oder Winterquartier geeignet. Ein 

möglicher Verlust eine Ruhestätte ist nicht als erheblich einzustufen. 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Beim Abriss können Tiere verletzt oder getötet werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Kontrolle vor dem Abriss und Aussetzen der Arbeiten bis die Individuen die 

Ruhestätte verlassen haben (Vermeidungsmaßnahme 1). 

  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Tiere in der Umgebung können den Störungen während der Abriss- und 

Bauarbeiten ausweichen und anschließend mögliche Quartiere wiederbesie-

deln. Eine erhebliche Störung kann deshalb ausgeschlossen werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Breitflügelfledermaus in den Planunterla-

gen dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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Zwergfledermaus – Pipistrellus pipistrellus 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC  3  

 

Verantwortung: keine 

Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG; 

FFH-Anhang IV 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig 
ungünstig- 

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Doku-

mente/nat_bericht_Arten_EHZ_Gesamttrend_KON_20190830.pdf) 

    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Die Zwergfledermaus ist eine in ihren Lebensraumansprüchen sehr flexible Art, die in Siedlungen 

(ländlich bis Großstadt) sowie in nahezu allen Habitaten vorkommt. Die Jagdgebiete sind überwiegend in der Nähe von 

Grenzstrukturen (Waldränder, Hecken, Wege), auch über Gewässern und an Straßenbeleuchtungen. Lineare Landschaft-

selemente sind wichtige Leitlinien für die Jagd und den Streckenflug (DIETZ & KIEFER 2014). 

Sommerquartier: Wochenstuben und Einzelquartiere vor allem in Gebäuden, aber auch in Baumhöhlen, -spalten und 

Nistkästen, häufiger Quartierwechsel. 

Winterquartier: In Spalten von geräumigen Höhlen und unterirdischen Gewölben. 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Wochenstuben                         

Hauptpaarungszeit                          

Winterschlaf                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Pestizide in der Landwirtschaft, Gebäudesanierung, Holzschutzmittel 

Straßen: Kollision an Straßen: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) 

Windkraft:  Kollision an WEA: mittel (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) 

Kollisionsgefährdet durch Flugverhalten insb. während der Winterquartiererkundungsflüge im August und 

September (ITN 2012). 

Kollisionsopfer nach DÜRR (Stand Dezember 2017) 658, (Hessen: 7) 

4. Verbreitung 

Welt: Hauptverbreitungsgebiet liegt in Europa ohne Skandinavien, nach Süden breitet sie sich bis Nordwest-Afrika und 

den Mittleren Osten aus, östlich kommt die Zwergfledermaus bis nach Japan vor. 

Deutschland: In Deutschland ist sie bundesweit verbreitet. Besonders in Siedlungen kommt sie z.T. in großen Zahlen vor. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Hessen: Sie gilt als die häufigste Art in Hessen und ist fast flächendeckend verbreitet (DIETZ & KIEFER 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Nutzung des Parkhauses als Ruhestätte ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Das Parkhaus des Kaufhauses kann in der Zeit vom 1.3. bis 30.9. als Ruhe-

stätte genutzt werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Da das Parkhaus abgerissen werden soll, ist eine Vermeidung nicht möglich. 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Da es keine Spalten gibt, die als Versteck genutzt werden können, ist das 

Parkhaus nicht als Fortpflanzungsstätte oder Winterquartier geeignet. Ein 

möglicher Verlust eine Ruhestätte ist nicht als erheblich einzustufen. 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Beim Abriss können Tiere verletzt oder getötet werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Kontrolle vor dem Abriss und Aussetzen der Arbeiten bis die Individuen die 

Ruhestätte verlassen haben (Vermeidungsmaßnahme 1). 

  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Tiere in der Umgebung können den Störungen während der Abriss- und 

Bauarbeiten ausweichen und anschließend mögliche Quartiere wiederbesie-

deln. Eine erhebliche Störung kann deshalb ausgeschlossen werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 
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 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Zwergfledermaus in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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10.2.2 VÖGEL 

 

Girlitz – Serinus serinus 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC    

Trend (langfristig): ↘ ↓ →  

Verantwortung:  

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Die Vorkommen des Girlitzes zeigen eine enge Bindung an wärmebegünstigte, kleinräumig struk-

turierte und nahrungsreiche Ortschaften. Die höchsten Siedlungsdichten wurden in Gartenstädten und auf Friedhöfen 

besonders in den Randlagen und Vororten von Großstädten festgestellt. Hohe Dichten finden sich aber auch in Kleingär-

ten, Parks und Obstbaumbeständen, in ländlichen Ortschaften sowie extensiv genutzten Weinbergslagen (GEDEON et al. 

2014). 

Nest: Offenbrüter, Baumschicht (über 5 m über der Bodenoberfläche) 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart: Rieselfelder (D8), Friedhöfe (F1), Parks (F2), Kleingärten (F4), Gartenstädte (F5) 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Verringerung der Strukturvielfalt in den besiedelten Lebensräumen. Intensivierung der Land-

wirtschaft. 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: sehr gering, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: gering, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: sehr gering 

Fluchtdistanz: <10 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 200 m, Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit (Gruppe 4) 

 

4. Verbreitung Bestand 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Welt und Europa: Als Brutvogel in großen Teilen Europas sowie in Nordwestafrika. 

Sein Brutareal erstreckt sich nördlich bis an Nord- und Ostsee sowie ins Baltikum. 

Östliche Vorkommen befinden sich in der Ukraine, dem westlichen Russland und 

der Türkei. 

EU 

D 

HE 

8,3 Mio.-20 Mio. Reviere 

110.000-220.000 Reviere 

15.000-30.000 Reviere 

Deutschland: In geeigneten Lebensräumen flächendeckend verbreitet, vor allem in den Mittelgebirgen häufiger Brutvo-

gel. Weitgehend unbesiedelt sind die küstennahen Bereiche entlang der Nordsee (GEDEON et al. 2014). 

Hessen: In geeigneten Lebensräumen flächendeckend verbreitet (HGON 2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Vorkommen in der Umgebung ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Individuen, die werden durch die Abriss- und Bauarbeiten nur vorüberge-

hend gestört und können ein möglicherweise vorhandenes Revier nach der 

  ja   nein 
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Fertigstellung der Baumaßnahme wiederbesiedeln. Eine erhebliche Störung 

kann somit ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Girlitzes in den Planunterlagen dargestellt 

und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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Haussperling – Passer domesticus 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC V V  

Trend (langfristig): ↘ ↘ ↓  

Verantwortung:  

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Der Haussperling ist in seinem Vorkommen weitgehend auf Siedlungslebensräume beschränkt 

und außerhalb von Dörfern und Städten sehr selten. Er nistet in Kolonien, im lockeren Verbund oder auch einzeln. Die 

Bestände erreichen große Dichten in bäuerlich geprägten Dörfern, Innenstädten, Wohnblockzonen und Gartenstädten. 

Deutlich geringere Dichten werden in Industriegebieten, Kleingärten, Parks und Friedhöfen erreicht. Außerhalb der 

Städte und Dörfer brütet die Art auch in einzeln stehenden Gebäuden und Gehöften, Steinbrüchen, Tagebauen und Kies-

gruben (GEDEON et al. 2014). 

Nest: Halbhöhle, Gebäude 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart: Kleingärten (F4), Gartenstädte (F5), Dörfer (F6), City, Altbau-Wohnblockzonen (F7), Neubau-Wohn-

blockzonen (F8), Industriegebiete (F9) 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Versiegelung von Brutplätzen an Gebäuden, Nahrungsarmut durch geschlossene Viehställe. 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: -, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: mittel, Kollision an Straßen als Gastvogel: - 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: - 

Fluchtdistanz: <5 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 100 m, Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u. a. Brutkolo-

nien) (Gruppe 5) 

 

4. Verbreitung Bestand 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Haussperling – Passer domesticus 

Welt und Europa: Verbreitet in fast ganz Eurasien, Nordafrika, Vorderasien, Indien 

und dem Westen Hinterindiens. 

EU 

D 

HE 

134 Mio.-196 Mio.Reviere 

3,5-5,1 Mio. Reviere 

165.000-293.000 Reviere 

Deutschland: Fast flächendeckend besiedelt. Am häufigsten ist die Art in den städtischen Ballungsräumen. Relativ dicht 

besiedelt sind die waldarmen, durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Regionen mit vielen Dörfern und Einzelge-

höften. Die geringsten Dichten sind in den siedlungsarmen Regionen im Nordosten Deutschlands und in Gebieten mit 

großen, zusammenhängenden Waldgebieten anzutreffen. (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: Flächendeckend verbreitet. Besiedelt werden Städte, Dörfer und Einzelgehöfte. In keiner hessischen Ortschaft 

fehlt die Art. (HGON 2010) 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Vorkommen in der Umgebung ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
  ja   nein 
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Haussperling – Passer domesticus 

Individuen, die werden durch die Abriss- und Bauarbeiten nur vorüberge-

hend gestört und können ein möglicherweise vorhandenes Revier nach der 

Fertigstellung der Baumaßnahme wiederbesiedeln. Eine erhebliche Störung 

kann somit ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Haussperlings in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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Stieglitz – Carduelis carduelis 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC  V  

Trend (langfristig): → ↘ ↓  

Verantwortung:  

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Der Stieglitz brütet in einem breiten Spektrum von Siedlungs- und halboffenen Landschaftstypen, 

bevorzugt aber in Obstbaumbeständen und Dörfer. In Einzelfällen können auch hohe Siedlungsdichten in Kleingärten 

und Gartenstädten, Parks und Friedhöfen sowie in oft feldgehölzartig wachsenden Hartholzauen erreicht werden. Die Art 

brütet darüber hinaus an Waldrändern, in halboffenen Feldfluren mit Baumhecken oder Feldgehölzen, in Alleen, sowie 

auch in Wohnblockzonen und Industriegebieten. Günstige Lebensraumelemente sind Obstbäume sowie ausgeprägte 

Ruderal- und Staudenfluren mit Disteln und anderen Korbblütlern (GEDEON et al. 2014). 

Nest: Offenbrüter, Strauchschicht (1,5-5 m über der Bodenoberfläche) 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart: Halboffene Feldfluren (D5), Obstbaumbestand (D9)  

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Beseitigung der Habitatstrukturen durch Flurbereinigung, Intensivierung der Landwirtschaft 

und Schaffung strukturarmer Gärten. 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: sehr gering, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: gering, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: sehr gering 

Fluchtdistanz: <10-20 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 100 m, Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit (Gruppe 4) 

 

4. Verbreitung Bestand 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Stieglitz – Carduelis carduelis 

Welt und Europa: Halboffene Landschaften und Kulturland der mediterranen, ge-

mäßigten und südborealen Zone der Paläarktis. Von Irland und der iberischen Halb-

insel bis Mittelsibirien und den Himalaja. Nördlichste Vorkommen in Südskandina-

vien, südlichste in Nordafrika und auf den Kanaren. 

EU 

D 

HE 

12 Mio.-29 Mio. Reviere 

275.000-410.000 Reviere 

30.000-38.000 Reviere 

Deutschland: Flächendeckende Verbreitung mit Konzentrationen in den urbanen Bereichen. (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: In Hessen fast flächendeckend vertreten. Nur in sehr wenigen Bereichen mit größeren, dichten Wäldern kommt 

er nicht vor. (HGON 2010) 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Vorkommen in der Umgebung ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Individuen, die werden durch die Abriss- und Bauarbeiten nur vorüberge-

hend gestört und können ein möglicherweise vorhandenes Revier nach der 

  ja   nein 
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Stieglitz – Carduelis carduelis 

Fertigstellung der Baumaßnahme wiederbesiedeln. Eine erhebliche Störung 

kann somit ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Stieglitzes in den Planunterlagen darge-

stellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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Türkentaube – Streptopelia decaocto 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC    

Trend (langfristig): ↗ ↘ ↓  

Verantwortung:  

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Die Türkentaube brütet in Deutschland fast ausschließlich in Siedlungen, von Einzelgehöften und 

kleinen Dörfern bis in die Großstädte. Zur Nestanlage werden Bäume und sonstige Gehölze z. T. auch die Fassaden von 

Gebäuden genutzt. Wichtig ist eine Umgebung, die auch im Winterhalbjahr ausreichend Zugang zu Nahrungsquellen bie-

tet. Daher finden sich besonders hohe Dichten u. a. in Tiergärten und in der Nähe von Geflügelhöfen oder Kleintierhal-

tungen sowie in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in solchen mit Getreidespeichern (GEDEON et al. 2014). 

Nest: Offenbrüter, Baumschicht (über 5 m über der Bodenoberfläche) 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart: Halboffene Niedermoore und Auen (D6), Obstbaumbestand (D9), Feldgehölze (D10), Birkenbruchwäl-

der (E11), Hartholzauen (E15), Laubholzreiche Kiefernforste (E21) 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Beseitigung innerörtlich relevanter Habitatstrukturen. 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: gering, 

Stromtod an Freileitungen als Brutvogel: gering, Stromtod an Freileitungen als Gastvogel: ge-

ring, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: gering, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: gering 

Fluchtdistanz: <2-10 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 100 m, Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u. a. Brutkolo-

nien) (Gruppe 5) 

 

4. Verbreitung Bestand 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Türkentaube – Streptopelia decaocto 

Welt und Europa: Bis vor etwa 100 Jahren reichte das Verbreitungsgebiet nur vom 

Pazifik bis zum Balkan. Infolge einer nordwest-gerichteten Arealexpansion mittler-

weile in ganz Europa Brutvogel (GEDEON et al. 2014). 

EU 

D 

HE 

4,7 Mio.-11 Mio. Reviere 

110.000-205.000 Reviere 

10.000-13.000 Reviere 

Deutschland: In ganz Deutschland annähernd flächendeckend verbreitet. Dichtekonzentrationen liegen in Ballungsräu-

men, wie der Kölner Bucht, dem Rhein-Main-Gebiet und dem Ruhrgebiet (auch weitere Großstädte). Höchste Brutdich-

ten im milden nordwestdeutschen Tiefland. Geschlossene Waldgebiete wie der Harz, das Erzgebirge, der Schwarzwald 

usw. werden weitgehend gemieden (GEDEON et al. 2014). 

Hessen: Die Türkentaube ist in Hessen flächendeckend verbreitet. Das Muster ähnelt sehr dem gesamtdeutschen Ver-

breitungsbild. Während die Art in Ballungsräumen höhere Dichten erreicht, gibt es in größeren zusammenhängenden 

Waldgebieten Lücken (HGON 2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Vorkommen in der Umgebung ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Bereich des Areals, das neu gestaltet werden soll, ist ein Vorkommen 

ausgeschlossen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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Türkentaube – Streptopelia decaocto 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Individuen, die werden durch die Abriss- und Bauarbeiten nur vorüberge-

hend gestört und können ein möglicherweise vorhandenes Revier nach der 

Fertigstellung der Baumaßnahme wiederbesiedeln. Eine erhebliche Störung 

kann somit ausgeschlossen werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Türkentaube in den Planunterlagen darge-

stellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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10.2.3 REPTILIEN 

 

Zauneidechse – Lacerta agilis 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

FFH-Richtlinie-Anhang IV-Art 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC V -  

Trend ↘ → →  

Verantwortung: - 

Schutzstatus: streng geschützt nach BNatSchG; 

Berner Konvention Anhang 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-un-

zureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Doku-

mente/nat_bericht_Arten_EHZ_Gesamttrend_KON_20190830.pdf) 

    

 

Hessen (WEIßBECKER ET AL. 2019) 

 

    

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Primär ist die Zauneidechse als Waldsteppenbewohner zu bezeichnen. Anthropogene Land-

schaftsveränderungen wie z. B. Abholzungen von Wäldern und extensive Landwirtschaft konnten sich im Mittelalter und 

in der Neuzeit positiv auf die Ausbreitung der Art auswirken. In Mitteleuropa werden heute folgende naturnahe bzw. 

anthropogen gestaltete Habitate besiedelt: Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feld-

raine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie 

verschiedenste Aufschlüsse und Brachen. Als Kulturfolger findet man sie auch in Parklandschaften, Friedhöfen und Gär-

ten. Die von Zauneidechsen besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes Sub-

strat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, spärliche bis mittelstarke Vegetation und das Vorhan-

densein von Kleinstrukturen wie Steinen, Totholz usw. als Sonnplätze auf (PETERSEN et al. 2003). 

Überwinterungsplätze: Fels- oder Erdspalten, vermoderte Baumstubben, verlassene Nagerbauten oder selbst gegra-

bene Wohnröhren; in Tiefen von 0,1 – 1 m; frostsicher (LAUFER, FRITZ & SOWIG 2007) 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Adulte                         

Jungtiere                         

Eier                         

Paarungszeit                          

Überwinterung                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Strukturverarmung in der Kulturlandschaft 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
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Zauneidechse – Lacerta agilis 

Mortalitätsgefährdung:  allgemein mäßig (IV.8), Erheblichkeit bzw. signifikant erhöhtes Tötungsrisiko wenn einzelfall-

spezifisch Mortalität(srisiken) >/= sehr hoch (BERNOTAT & DIERSCHKE 2015) 

 

 

4. Verbreitung 

Welt: Die Zauneidechse ist in ganz Mittel- und Osteuropa bis Vorderasien verbreitet. Westlich reicht ihr Areal über das 

zentrale und östliche Frankreich bis zu den Pyrenäen. Die Südgrenze verläuft entlang der Nordabdachung der Alpen und 

durch die jugoslawischen und bulgarischen Gebirge. Im Südosten und Osten kommt sie bis in die nordöstliche Türkei, das 

Altai-Gebirge und die nordwestlichen Grenzgebiete Chinas vor. Ihre nördlich Verbreitungsgrenze liegt im Südwesten der 

Karelischen GUS, in Südschweden und im Süden der Britischen Inseln (LAUFER, FRITZ & SOWIG 2007). 

Deutschland: Die Zauneidechse ist in allen Bundesländern anzutreffen, wobei ihre Nachweisdichte je nach Region und 

Naturraum abhängig von ökologischen Gegebenheiten stark variiert. Im Nordwestdeutschen Tiefland, den westlichen 

und östlichen Mittelgebirgen und den subalpinen und alpinen Regionen Süddeutschlands (Alpenvorland und Alpen) ist 

die Zauneidechse insgesamt seltener. Verbreitungsschwerpunkte liegen in Baden-Württemberg, im Nordwesten Bay-

erns, im Rheinland, in Westfalen, im südlichen Niedersachsen und im Nordostdeutschen Tiefland (LAUFER, FRITZ & SOWIG 

2007).  

Hessen: In Hessen ist die Art in allen Naturräumen anzutreffen, wobei sie die Hochlagen >500 m meidet. Außerdem ist 

die wärmeliebende Art in Südhessen deutlich häufiger als im kühleren Norden (AGAR & FENA 2010). Insgesamt werden 

die nördliche Oberrheinebene sowie tiefere Lagen der Mittelgebirge, insbesondere die klimatisch begünstigen Bereiche 

der Flusstäler, bevorzugt (LAUFER, FRITZ & SOWIG 2007). 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Vorkommen an der Buntsandsteinmauer zwischen dem asphaltiertem Parkplatz und der Rasenfläche ist möglich. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Im Falle eines Nachweises können im Bereich der Buntsandsteinmauer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten beseitigt werden. Zunächst ist die Kontrolle als 

Vermeidungsmaßnahme vorgesehen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Für die Neugestaltung des Areals muss die Mauer beseitigt werden. 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Im Falle eines Nachweises finden betroffene Individuen keine Ausweich-

möglichkeiten in der Umgebung. 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

In diesem Fall werden die Schaffung von Ersatzlebensraum und eine Um-

siedlung erforderlich. 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
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Zauneidechse – Lacerta agilis 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Falle eines Nachweises können im Bereich der Buntsandsteinmauer Tiere 

verletzt oder getötet werden. Zunächst ist die Kontrolle als Vermeidungs-

maßnahme vorgesehen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

In diesem Fall werden die Schaffung von Ersatzlebensraum und eine Um-

siedlung erforderlich. 

  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

Durch die Umsiedlung kann ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko vermieden werden. 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

In der Umgebung gibt es keine geeigneten Lebensräume für Zauneidechsen, 

so dass Störungen ausgeschlossen werden können. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Zauneidechse in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 
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Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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11 ANHANG 2: VEREINFACHTE TABELLARISCHE PRÜFUNG EUROPÄISCHER VOGELARTEN MIT EINEM GÜNSTIGEN ODER NICHT BEWERTETEN 

ERHALTUNGSZUSTAND IN HESSEN 

Tab. 4: Vereinfachte tabellarische Prüfung europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 
Vorkommen 

 

n = nach-

gewiesen 

 

p = poten-

ziell 

Schutzstatus 

nach § 7 

BNatSchG 

 

b = besonders 

geschützt 

s = streng ge-

schützt 

Status 

 

I = regelmäßiger 

Brutvogel 

 

III = Neozoe / Ge-

fangenschafts-

flüchtling 

Brutpaarbestand 

in Hessen (nach 

HGON 2010) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 1 

BNatSchG 

1) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 2 

BNatSchG 

2) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 3 

BNatSchG 

3) 

Erläuterung zur Betroffenheit 

Hinweise auf lan-

despflegerische 

Vermeidungs-/ 

Kompensations-

Maßnahmen im 

Rahmen der Ein-

griffsregelung 

Amsel Turdus merula p b I 469.000-545.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Bachstelze Motacilla alba p b I 51.000-62.000 + - - ggf. als Gebäude im Parkhaus be-

troffen 

 

Blaumeise Parus caeruleus p b I 297.000-348.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Buchfink Fringilla coelebs p b I 564.000-695.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Grünfink Carduelis chloris p b I 172.000-218.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Hausrotschwanz Phoenicurus 

ochruros 

p b I 58.000-73.000 + - - ggf. als Gebäude im Parkhaus be-

troffen 

 

Kohlmeise Parus major p b I 350.000-450.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Rotkehlchen Erithacus rubecula p b I 245.000-291.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Star Sturnus vulgaris p b I 186.000-243.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Zaunkönig Troglodytes tro-

glodytes 

p b I 223.000-252.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

Zilpzalp Phylloscopus col-

lybita 

p b I 253.000-293.000 - - - vorübergehende Störung möglich  

1) Verbotstatbestand nicht von Relevanz, da durch die Bauzeitenregelung (Rodung und Abriss im Zeitraum vom 1.10. – 28.02.) eine Vermeidung gegeben (Vermeidungsmaßnahme: Rodungszeitraum, 

vgl. Kapitel 7.). 

2) Eine erhebliche Störung bezogen auf die Population tritt nicht ein. 

3) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten ein. 

4) Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleibt erfüllt. Grundsätzlich sind alle oben genannten Arten in der Lage, kurzfristig in umliegende 

Biotopstrukturen auszuweichen. 

 

 



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG ZUM ABRISS  
DES KAUFHAUSES „LANGER“ IN SCHLÜCHTERN  

 

28.01.2020 46 

 

12 FOTODOKUMENTATION  

 

 

Foto 1 Blick auf das Kauf-

haus „Langer“ aus 

Richtung Süden. Da-

zugehörig sind auch 

das separate Ge-

bäude im Kaufhaus-

Design sowie das 

Gebäude mit der 

gelben Fassaden-

front davor. 

 

Foto 2 Blick auf den Haupt-

eingang in der Ober-

torstraße. 

 

Foto 3 Ecke Obertor-/Bahn-

hofstraße. Das graue 

Eckgebäude wird 

nicht abgerissen. 
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Foto 4 Fassade des Kauf-

hauses „Langer“ hin-

ter dem grauen Eck-

haus. 

 

Foto 5 Blick auf den Dach-

garten des grauen 

Eckhauses vom Dach 

des Kaufhauses aus. 

 

Foto 6 Weiterer Blick auf 

den Dachgarten des 

grauen Eckhauses 

vom Dach des Kauf-

hauses aus. 
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Foto 7 Fassade des Kauf-

hauses in der Bahn-

hofstraße. 

 

Foto 8 An der Fassade in 

der Bahnhofstraße 

gibt es keine Ein-

schupfmöglichkei-

ten. 

 

Foto 9 Auch das Vordach 

an der Fassade in 

der Bahnhofstraße 

bietet keine Ein-

schupfmöglichkei-

ten. 
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Foto 10 In der Bahnhof-

straße gibt es einige 

Kellerluken mit Git-

terroste. Die Keller-

räume sind aller-

dings durch Fenster 

hermetisch ver-

schlossen. 

 

Foto 11 Blick auf das Park-

haus des Kaufhauses 

in der Bahnhof-

straße. 

 

Foto 12 Die Westfront des 

Kaufhauses. Auch 

hier gibt es keine 

Einschlupfmöglich-

keiten. 
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Foto 13 Treppe an der Ost-

front. 

 

Foto 14 Hinter den Lamellen 

befindet sich ein Git-

tergeflecht, so dass 

keine Tiere in das 

Gebäude eindringen 

können. 

 

Foto 15 Asphaltierter Park-

platz westlich des 

Kaufhauses an der 

Lotichiusstraße. 
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Foto 16 Blick auf den asphal-

tierten Parkplatz. 

 

Foto 17 Die Grünanlagen 

werden seit mehre-

ren Jahren kurz ge-

halten, damit sich 

keine geschützten 

Tiere ansiedeln. 

 

Foto 18 Weiterer Blick auf 

die Grünanlagen. 
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Foto 19 Rasenfläche südlich 

des Parkplatz, die als 

Freizeitanlage für Ju-

gendliche gestaltet 

wurde. 

 

Foto 20 Mit Brombeeren be-

wachsenen Mauer 

zwischen dem Park-

platz und der Grün-

anlage. Sein ist als 

Lebensraum für Zau-

neidechsen geeig-

net. 

 

Foto 21 Blick auf die Grünan-

lage aus Richtung 

Osten. 
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Foto 22 Hinterfront des 

Kaufhaus-Parkhau-

ses. 

 

Foto 23 Im obersten Stock-

werk des Parkhau-

ses fehlt ein Draht-

gitter, so dass Tiere 

eindringen können. 

 

Foto 24 Geschotterter Park-

platz hinter dem 

Parkhaus. 
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Foto 25 Blick auf die Hei-

zungsanlage. Die 

Öffnung ist mit ei-

nem feinmaschigem 

Gitternetz versehen. 

 

Foto 26 Blick auf den ge-

schotterten Park-

platz aus Richtung 

Osten. 

 

Foto 27 Oberstes Stockwerk 

des Parkhauses. 

 

 


